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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: November bis Februar
Dienstag 15 bis 17 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: November bis Februar
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 17 Uhr
Samstag                                       10 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Winterpause Mitteilungsblatt

Vor der Winterpause erscheint das Mitteilungsblatt dieses Jahres
das letzte Mal am 19.12.2025 und dann erst wieder am 09.01.2026.
Die Druckerei Gerstner ist während dieser Zeit geöffnet.

Fundsache

Folgende Gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
24.11., Langenpreising, Bushaltestelle an der Grundschule, Brille
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

Veröffentlichung Eheschließungen November 2025

Folgende Eheschließungen, bei denen die Paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im November 2025 beim Stan-
desamt Wartenberg statt:
04.11.2025
Herr Josef Sedlmeier, Frau Angelika Sedlmeier, geb. Spitzer, beide
wohnhaft in Wartenberg 

Anpassung der Müllgebühren im Landkreis Erding ab dem
01.01.2026

Die Abfallgebühren im Landkreis Erding müssen zum 01.01.2026 an-
gepasst werden. Das hat der Erdinger Kreistag am 13.10.2025 be-
schlossen. Die Gebühren werden für alle Gebührenzahler ange-
glichen und wurden für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis 31.12.
2029 neu kalkuliert. Die letzte Anpassung fand vor 4 Jahren statt.
Für viele Abfallfraktionen wird aufgrund der Weltmarktsituation und
Abfallzusammensetzung im Vergleich zum letzten Gebührenzeit-
raum kein oder nur noch ein sehr geringer Wertstofferlös erzielt
werden können. Gleichzeitig entwickeln sich die Kosten für Logistik,
Verwertung und Beseitigung der Abfälle genau entgegengesetzt,
wofür vor allem steigende Treibstoff-, Lohn- und Dienstleistungs-
kosten verantwortlich sind. 
Dies bedeutet die Einnahmen durch Wertstofferlöse sinken bei
gleichzeitig steigenden Ausgaben. 
Alle Ausgaben und Einnahmen werden im Abfallgebührenhaushalt
verrechnet.
Kompensationsmaßnahmen mit anderen Landkreishaushalten sind
nicht möglich. Überschüsse oder Unterdeckungen müssen durch
Gebührensenkung oder -erhöhung im folgenden Kalkulationszeit-
raum (4 Jahre) ausgeglichen werden.
Die vorhandenen Rücklagen wurden vollständig in der Kalkulation
berücksichtigt, es ergibt sich dennoch eine notwendige Anpassung
der Hausmüll- und Selbstanlieferergebühren um durchschnittlich
ca. +15 %.
Mit der Erhöhung zum Jahreswechsel sind die Müllgebühren wieder
am Stand von 2010 angelangt – bei seitdem stark gestiegenen Kos-
ten. Auch viele andere Landkreise sind vom aktuellen Trend bei den
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sinkenden Markterlösen bzw. steigenden Logistikkosten betroffen.
Der Landkreis Erding ist hier noch unter den günstigeren Kommu-
nen, im Mittel liegen die Gebühren rund 25 % niedriger als im Um-
land (Vergleich bei 80 Liter Rest- und Biomülltonnen pro Jahr für
einen 4-Personen-Haushalt). Die Neukalkulation sichert die Gebüh-
renstabilität in den kommenden 4 Jahren – die Müllgebühren blei-
ben jetzt also wieder für 4 Jahre stabil.

So setzt sich die Hausmüllgebühr ab dem 01.01.2026 zusammen:
Grundgebühr
Diese beinhaltet die sogenannten Vorhaltekosten, d.h. hier sind die
fixen Kosten für die Tonnenmiete und die 
14-tägige Entleerung der Rest- und Biomülltonnen enthalten.

Leistungsgebühr (lineare Gebühr)
Diese ist volumenbezogen und richtet sich nach der Größe der be-
reitgestellten Restmülltonnen. 
Hier wird ein prozentualer Anteil der Serviceleistungskosten veran-
schlagt, wie z.B.: Nutzung der Recyclinghöfe und Containerplätze,
Problemmüllsammlung, Sperrmüllabholdienst, Landkreishäcksler,
Nutzung der Papiertonne,…

Die aus Grund- und Leistungsgebühr errechnete Gebühr ergibt die
tatsächlichen Kosten der einzelnen Tonnengrößen. Da diese in kei-
nem linearen Verhältnis zueinanderstehen, ergibt sich eine un-
gleichmäßige, prozentuale Verteilung der Gebührenanpassung. Dies
hat zur Folge, dass beispielsweise die Gebühr für die 120 Liter Tonne
nicht doppelt so hoch ist, wie die der 60 Liter Tonne. 
Die Leistungsgebühr ist auf das Volumen bezogen. Ihr liegt neben
der Beseitigung des Restmülls auch die Berechnung der sonstigen
Leistungen der Abfallwirtschaft zugrunde, wie etwa Errichtung und
Betrieb der Recyclinghöfe und Containerstandorte, Entsorgung und
Verwertung von Grüngut und weiteren Wertstoffen, Problemmüll-
sammlung, die Abholung der Papiertonne sowie die Serviceleistun-
gen des Holzhäckslers und des Sperrmüllabholdienstes

Folgender Gegenüberstellung können die bisherigen und die künf-
tigen Gebühren entnommen werden:

Hausmüllgebühr (inkl. Bio- und Papiertonne)
Tonnengröße        Personen         Jahresgebühr          Jahresgebühr
                                                          bisher                     ab 01.01.2026
60 Liter                   1-3                    144,00 €                166,80 €
80 Liter                   4                        165,60 €                190,80 €
120 Liter                 5-6                    208,80 €                240,00 €
240 Liter                 bis 12               381,60 €                436,80 €
1100 Liter              bis 55               1.766,40 €             2.018,40 €

Selbstanliefergebühren
An Recyclinghöfen1                                        Gebühr               Gebühr
bzw. Müllumladestation               bisher                  ab 01.01.2026
Isen 
Sperrmüllanlieferung
pro m³ 1                                                                         20 €                      20 €
Siedlungsabfall 
verwiegbar2                                                             190 €/to              215 €/to
Mineralfaserabfälle
(Mineralwolle) 2                                                  400 €/to              550 €/to
Asbestabfälle2                                                       250 €/to              300 €/to

Kleinfraktionen
                                                            Gebühr           Gebühr
                                                            bisher             ab 01.01.2026
zusätzlicher
80 Liter Restmüll-/
Biomüllsack                                       4 €                   5 €
PKW-Altreifen 4                                                       2,50 €             5 €
PKW-Altreifen mit Felge 4                          7,50 €             11 €
Flachglas pro m² 3                                                neu                 2 €
Feuerlöscher 4                                                           ab 6 €             ab 12 €
1 Sperrmüll wird an den Recyclinghöfen Dorfen, Erding, Hörlkofen,
Neufinsing, Oberding, Taufkirchen/Vils und Wartenberg kosten-
pflichtig angenommen. Verrechnung in Viertel Kubikmeter-Schritten
(5,00 € je ¼ m3)

2 Bei der Selbstanlieferung an der Müllumladestation Isen (1 to =
1000 kg) wird das Abfallgewicht per Fahrzeugwaage ermittelt, Min-
destlast 100 kg
3 Flachglas nach m² wird nur am Recyclinghof Erding angenommen.
4 PKW-Altreifen, mit und ohne Felge, werden nur in haushaltsübli-
chen Mengen an der Müllumladestation in Isen angenommen.
Ebenfalls an der Müllumladestation in Isen werden Feuerlöscher
gegen Gebühr unterteilt in die Gewichtsklassen < 6 Kilogramm 12 €
/ Stück, > 6 Kilogramm 25 € / Stück und > 12 Kilogramm 37 € / Stück
angenommen.

Gemeinde Berglern
Bürgermeistersprechstunde im Januar 

Die Bürgermeistersprechstunde im Januar findet am 12.01.2026
statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Donnerstag, 18.12.2025, um 18:00 Uhr findet im Sitzungssaal

der Gemeinde Berglern, Bgm.-Strobl-Str. 7, 85459 Berglern
eine Sitzung des Gemeinderates Berglern

mit folgender Tagesordnung statt.
1. Richtlinien der Gemeinde Berglern zur Jugendförderung der

örtlichen Vereine
2. Bauanträge
2.1 Erweiterung eines Einfamilienhauses und Aufstockung einer

Garage, Nikolausweg 2b
3. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
4. Bericht aus den Ausschus̈sen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
5. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 30.10.2025
6. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 05.12.2025
gez. Anton Scherer, Erster Bur̈germeister

Grundschulklasse malt Bild für die VR Bank

Die Klasse 4a der Grundschule Berglern gestaltete ein Bild für die
SB-Geschäftsstelle in Berglern. Die Bildgestaltung wurde von der VR-
Bank Erding angeregt um die Verbindung der Schule und der Berg-
lerner Bürger zur Bank zu zeigen.          
Bürgermeister Anton Scherer freut sich, dass die VR-Bank Erding
sich in Berglern weiterhin engagiert und dies durch das Bild der Kin-
der in der SB-Filiale ausgedrückt wird.
Noch in vielen Jahren werden einige Kinder stolz sagen können „da
war ich dabei“.



Gemeinde Langenpreising
Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Langenpreising fur̈ das Haushaltsjahr 2025
Der Gemeinderat Langenpreising hat die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan fur̈ das Haushaltsjahr 2025 gemäß Art. 65 Abs. 1 der
Gemeindeordnung fur̈ den Freistaat Bayern (GO) im Rahmen der
öffentlichen Sitzung vom 28.07.2025 beschlossen. Die Haushalts-
satzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft. Die Haushaltssatzung liegt
mit samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung im Rathaus Wartenberg, Marktplatz
8, 85456 Wartenberg während der allgemeinen Geschäftsstunden
zur Einsicht bereit (Art. 65 Abs.3 GO). Dem Landratsamt Erding wur-
den die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan fur̈ das Rechnungs-
jahr 2025 vorgelegt. Die Haushaltssatzung fur̈ das Haushaltsjahr
2025 enthält keine nach Art. 67 Abs. 4, Art. 71 Abs. 2 GO genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Langenpreising (Landkreis Erding)

fur̈ das Haushaltsjahr 2025
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde
Langenpreising folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan fur̈ das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und
Ausgaben mit 7.891.940,00€ und im Vermögenshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 7.192.000,00€ ab.

§ 2
Kreditaufnahmen fur̈ Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Der Steuersatz (Hebesatz) fur̈ nachstehende Gemeindesteuer wird
wie folgt festgesetzt:
Gewerbesteuer  440 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.300.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Wartenberg, 28.11.2025
gez. Josef Straßer, Erster Bur̈germeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Dienstag, 16.12.2025, um 18:00 Uhr findet im Mehrzweck-
raum der GS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising

eine Sitzung des Gemeinderates Langenpreising
mit folgender Tagesordnung statt.

1. Baugebiet "Sud̈lich Obere Römerstraße" - Zustorf
2. Jahresruc̈kblick Quartiersmanagement Langenpreising
3. Neubau Betriebsleiterhaus (Ersatzbau), Vorderholzhausen 3
4. Aktualisierte Planung Am Strogensteg
5. Widmung der öffentlichen Straße "Wambachstraße" als Orts-

straße
6. Zuschuss Jugendförderung
7. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
8. Bericht aus den Ausschus̈sen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
9. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 28.07.2025 und 18.11.2025
10. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 04.12.2025
gez. Josef Straßer, Erster Bur̈germeister

Widmung der öffentlichen Straßen des Baugebiets „Thenner-See-
Straße”

Gemäß Bebauungsplan „Thenner-See-Straße“ wurde folgende Wid-
mung beschlossen:
Die im Gemeindegebiet Langenpreising gelegenen Straßen des Bau-
gebietes „Thenner-See-Straße“ werden für den öffentlichen Verkehr
als Ortsstraße (Art. 6 i.V.m. Art 46 BayStrWG) bzw. als beschränkt-
öffentlichen Weg (Fuß- und Radweg) (Art. 6 i. V. m. Art. 53
BayStrWG) gewidmet.
- Widmung Weiherring, Teilstück Flur Nr. 2033 zur Ortsstraße

(Länge ca. 436 m)
Anfangspunkt: Thenner-See-Straße Flur Nr. 1903/1
Endpunkte (durch den Straßenverlauf ergeben sich mehrere End-
punkte):
• Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2033/8
• Süd-West-Ecke Flur Nr. 2034/2
• Süd-Ost-Ecke Flur Nr. 2035/23
• Süd-West-Ecke Flur Nr. 2035/37

- Widmung Weiherring, Teilstück von Flur Nr. 2033 + 2033/1 +
2034/17 zum beschränkt – öffentlichen Weg (Länge ca. 212 m)
Anfangspunkt: Nord-Östlicher Teil der Grundstücksgrenze Flur
Nr. 2033/3
Endpunkt: Gewässer „Baischweiher“, Flur Nr. 2032/0

Anfangspunkt: Nord-West-Ecke Flur Nr. 2033/2
Endpunkt: Feldweg Flur Nr. 1984

- Widmung Libellenweg, Flur Nr. 2034/14 zur Ortsstraße (Länge
ca. 66 m)
Anfangspunkt: Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2034/9
Endpunkt: Nördliche Grundstücksgrenze Flur Nr. 2034/16

- Widmung Libellenweg, Flur Nr. 2035/42 zum beschränkt – öf-
fentlichen Weg (Länge ca. 20 m)
Anfangspunkt: Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2034/16
Endpunkt: Feldweg Flur Nr. 1984

- Widmung Falterweg, Flur Nr. 2035/53 zur Ortsstraße (Länge ca.
64 m)
Anfangspunkt: Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2035/46
Endpunkt: Nördliche Grundstücksgrenze Flur Nr. 2035/52

- Widmung Falterweg, Flur Nr. 2035/54 zum beschränkt – öffent-
lichen Weg (Länge ca. 21 m)
Anfangspunkt: Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2035/52
Endpunkt: Feldweg Flur Nr. 1984

- Widmung Grillenweg, Flur Nr. 2038/18 zur Ortsstraße (Länge ca.
70 m)
Anfangspunkt: Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2035/56
Endpunkt: Nördliche Grundstücksgrenze Flur Nr. 2035/61

- Widmung Grillenweg, Flur Nr. 2038/19 zum beschränkt – öffent-
lichen Weg (Länge ca. 20 m)
Anfangspunkt: Nord-Ost-Ecke Flur Nr. 2035/61
Endpunkt: Feldweg Flur Nr. 1984

Die Ortsstraßen wurden im Lageplan in Rot gekennzeichnet.
Die beschränkt-öffentlichen Wege wurden im Lageplan in Lila ge-
kennzeichnet.
Straßenbaulastträger der jeweils genannten Flurnummern: Ge-
meinde Langenpreising.
Die Widmungsverfügung und ihre Begründung können im Rathaus
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Zimmer 219, Marktplatz
8, 85456 Wartenberg, eingesehen werden.
Die Widmungsverfügung gilt einen Tag nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Warten-
berg und ihrer Mitgliedsgemeinden als bekannt gegeben (Art. 41
Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz –
BayVwVfG).
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§ 2
Kreditaufnahmen fur̈ Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Im Vermögenshaushalt werden Verpflichtungsermächtigungen in
Höhe von 2.200.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Der Steuersatz (Hebesatz) fur̈ nachstehende Gemeindesteuer wird
wie folgt festgesetzt: Gewerbesteuer    399 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.200.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Wartenberg, 28.11.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bur̈germeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Montag, 15.12.2025, um 17:30 Uhr findet im Trauungssaal
des Rathauses Wartenberg, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg

eine Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses
mit folgender Tagesordnung statt.

1. Bauanträge
1.1 Neubau eines Einfamilienhauses mit integrierter Garage,

Heimstr. 36
1.2 Neubau von einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, einem

Doppelhaus und einem Einfamilienhaus mit insgesamt 18 Stell-
plätzen, Untere Bergstraße 38 & 40

2. Vorstellung Gutachten zum baulichen Zustand der Tiefgarage
Rathaus Wartenberg

3. Bekanntgaben und Anfragen
4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 17.11.2025

Wartenberg, 03.12.2025
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Mittelschulverband
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Mittelschulverbandes
Wartenberg fur̈ das Rechnungsjahr 2025
Die Verbandsversammlung des Mittelschulverbandes Wartenberg
hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan fur̈ das Haushalts-
jahr 2025 in der Sitzung vom 28.04.2025 beschlossen. Die Haus-
haltssatzung ist mit dem 01.01.2025 in Kraft getreten. Die Haus-
haltssatzung liegt mit samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der VG
Wartenberg innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Ein-
sicht bereit (Art. 65 Abs.3 GO). Dem Landratsamt Erding wurden die
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan fur̈ das Rechnungsjahr
2025 vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wird fur̈ das
Haushaltsjahr 2025 zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung er-
teilt: Gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG,
Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO fur̈ den Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt fur̈ Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen und gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 67 Abs. 4 GO fur̈ den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt in Höhe von 5. 700.000,00 €.

Haushaltssatzung des Mittelschulverbandes Wartenberg
fur̈ das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 des Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München, Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Markt Wartenberg) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfahrens-
gebühr fällig

Gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 05.12.25
Josef Straßer, Erster Bürgermeister

Markt Wartenberg
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Marktes Wartenberg
fur̈ das Haushaltsjahr 2025
Der Marktgemeinderat Wartenberg hat die Haushaltssatzung und
den Haushaltsplan fur̈ das Haushaltsjahr 2025 im Rahmen der öf-
fentlichen Sitzung vom 30.06.2025 gemäß Art. 65 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung fur̈ den Freistaat Bayern (GO) beschlossen. Die
Haushaltssatzung ist mit dem 01.01.2025 in Kraft getreten. Die
Haushaltssatzung liegt mit samt ihren Anlagen bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus War-
tenberg, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der allgemeinen
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 65 Abs.3 GO). Dem Land-
ratsamt Erding wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan
fur̈ das Rechnungsjahr 2025 vorgelegt. Die Haushaltssatzung fur̈ das
Haushaltsjahr 2025 enthält keine nach Art. 67 Abs. 4, Art. 71 Abs. 2
GO genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltssatzung des Marktes Wartenberg (Landkreis Erding)
fur̈ das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt
Wartenberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefug̈te Haushaltsplan fur̈ das Haushaltsjahr 2025
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit 17.151.351,00 € und im Vermögens-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.329.135,00 € ab.
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sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Mittelschul-
verband Wartenberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefug̈te Haushaltsplan fur̈ das Haushaltsjahr 2025
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit 1.544.005,00 € und im Vermögens-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.511.500,00 € ab.

§ 2
Fur̈ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird keine
Kreditaufnahme festgesetzt.

§ 3
Im Vermögenshaushalt werden Verpflichtungsermächtigungen in
Höhe von 5.700.000,00 € festgesetzt.

§ 4
a) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungs-

haushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen
Bestimmungen auf die Mitglieder des Mittelschulverbandes um-
gelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 842.105,00 €
festgesetzt (Umlagensoll).

b) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögens-
haushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen
Bestimmungen auf die Mitglieder des Mittelschulverbandes um-
gelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf 305.000,00 € fest-
gesetzt (Umlagesoll).

c) Fur̈ die Bemessung der Umlage wird die Schul̈erzahl nach dem
Stand vom 01.10.2024 herangezogen (Bemessungsgrundlage).

d) Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2024 von insgesamt
305 Schul̈ern (ohne Gastschul̈er) besucht. Fur̈ die Bemessung der
Umlagen nach der Schul̈erzahl beträgt die Verwaltungsumlage
je Schul̈er 2.761,00 € und die Investitionsumlage je Schul̈er
1.000,00 €.

e) Die Umlage fur̈ den Mittelschulverband ist jeweils mit ¼ der Ge-
samtsumme am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fäl-
lig.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 230.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Wartenberg, 28.11.2025
gez. Christian Pröbst, Verbandsvorsitzender

Wasserzweckverband
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Wasserzweckverban-
des Berglerner Gruppe fur̈ das Rechnungsjahr 2025
Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Berglerner
Gruppe hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan fur̈ das
Haushaltsjahr 2025 in der Sitzung vom 27.05.2025 beschlossen. Die
Haushaltssatzung ist mit dem 01.01.2025 in Kraft getreten. Die
Haushaltssatzung liegt mit samt ihren Anlagen bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der VG
Wartenberg innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Ein-
sicht bereit (Art. 65 Abs.3 GO). Dem Landratsamt Erding wurden die
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan fur̈ das Rechnungsjahr
2025 vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wird fur̈ das
Haushaltsjahr 2025 zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung er-
teilt: Gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG,
Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO fur̈ den Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt fur̈ Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen und gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 67 Abs. 4 GO fur̈ den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt in Höhe von 500.000,00 €.

Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes
Berglerner Gruppe fur̈ das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 16 ff. der Verbandssatzung und der §§ 40 Abs. 1,
41 und 42 des Gesetzes ub̈er die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Wasserzweckverband Berglerner Gruppe
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefug̈te Haushaltsplan fur̈ das Haushaltsjahr 2025
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit 3.844.770,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
2.223.615,00 € ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fur̈ Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.715.000,00 € festge-
setzt.

§ 3
Im Vermögenshaushalt werden Verpflichtungsermächtigungen in
Höhe von 500.000,00 € festgesetzt.

§ 4
a) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.
b) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Wartenberg, 28.11.2025
gez. Anton Scherer, Verbandsvorsitzender

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Donnerstag, 18.12.
Wartenberg C Freitag, 19.12.
Berglern Samstag, 20.12.
Langenpreising 1 Montag, 22.12.
Ortschaft Langenpreising u. Außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern                                                                         Montag, 22.12.

Gemeinde Berglern
Der Schützenverein Neu-Edelweiß Berglern

lädt alle Mitglieder am Freitag, 12.12., Beginn 19:30 Uhr, mit Part-
ner recht herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier ins Sport- und
Schützenheim Berglern ein. Neben dem gemeinsamen Essen findet
wieder die traditionelle Versteigerung von Rauchwaren und Press-
sack, eine Tombola und die Baumversteigerung statt. Auf zahlrei-
chen Besuch freut sich die Vorstandschaft.

Nichtamtlicher Teil
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Gründungsfest 130 Jahre KSV Berglern

Am 18.07.26 und 19.07.26 feiert der KSV Berglern sein 130-jähriges
Bestehen. Zu diesem Anlass veranstaltet der KSV Berglern u.a. am
18.07.26 um 19:00 Uhr in der Stockschützenhalle Berglern einen
Heimatabend mit der Gstanzl-Sängerin Renate Maier sowie der fet-
zigen Schlagerband "die Gletscher Fetzer". Für das leibliche Wohl
ist selbstverständlich auch gesorgt. 
Der Kartenvorverkauf ist gestartet - die Eintrittskarten (15€ pro Per-
son) sind ab sofort an allen Vorverkaufsstellen (Sportgaststätte Mas-
simo, Rewe Berglern, Cafe Foko, Getränke Spirkl) erhältlich.
Auf einen original bayerischen und stimmungsvollen Abend freuen
wir uns sehr und laden hierzu recht herzlich ein.

Franz Röslmair, 1. Vorstand 

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 14.12. 3. Advent (Gaudete)
10:00 EUCHARISTIEFEIER mitgest. v. d. Firmlingen musik. Gest.

Frauenchor
14:00 KFD-Adventfeier im Sportheim
Di. 16.12. Hl. Sturmius, Abt
19:00 Bußgottesdienst

Gemeinde Langenpreising
Glühweinhütte beim Dorfladen Langenpreising

Auch in diesem Jahr baut der Dorfladen Langenpreising wieder
seine traditionelle Glühweinhütte auf.
Immer freitags ab 17:00 Uhr heißt es - Ess’n, Dringa. Ratsch’n -
Es gibt roten und weißen Glühwein, Kinderpunsch, Kellerbier und
vieles mehr. Hier die Termine:
- 12.12.2025 - Kaspressknödel-Suppe
- 19.12.2025 - Steak- und Würstlsemmel

Am Freitag, den 19.12. kommen die Strogentaler Bläser zu Besuch
und spielen wieder Weihnachtslieder.

Das Dorfladen Team freut sich auf Euren Besuch.

1
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Wintersaison 25/26 Termine des Wintersportvereins Langenpreising

27.12.25 1. Tagesfahrt nach Kitzbühel
Ski – und Snowboardkurse nach St. Johann
10.1.26 | 17.1.26| 24.1.26 | 31.1.26
14.2.26  Valentinsfahrt ins Überraschungsgebiet
28.2.26 Après –Ski – Fahrt nach Söll
15.4.26  19.00 Uhr Jahreshauptversammlung Vereinsheim
Kindergartenskikurs, Geisskopf:
Di, 3.3.26, Do, 5.3.26, Sa, 7.3.26, So, 8.3.26
Anmeldetermine Immer am Mittwoch von 18.00 – 19.00 Uhr, zu
dieser Zeit ist auch das WSV - Handy aktiv.
10.12.25/ 17.12.25/ 7.1.26 /21.1.26/ 4.2.26
Wir freuen uns auf euch!
Nähere Infos und alle Formulare unter www.wsv-langenpreising.de
Anmeldung bitte mit ausgefülltem Formular und Barzahlung im
WSV – Heim, Deutlmooserstr.  in Langenpreising



SEITE 8                    Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 10.12.
18:00 Messfeier, anschl. Adventfeier des Kath. Frauenbundes, Amt

f. † Ehepaar Hutzler, f. † Elt. v. Erwin u. Franz Moser, zum 10.
Todestag f. † Ehefr. u. Mutter v. Erwin Moser u. Tochter Ste-
fanie, zum 1. Todestag f. † Sohn u. Bruder Jürgen Bauer v.
Stiefvater Erwin u. Schwester Stefanie Moser u. f. † Theresia
Blumoser

Sa. 13.12. Hl. Odilia, Äbtissin u. hl. Luzia, Märtyrin
16.00 Vorabendmesse, mitgest. v. d. Firmlingen, Amt f. † Ehem. v.

Christa Rettenbeck m. Kindern, f. † Ehem. u. Vater v. Therese
Böck m. Söhnen, f. † Ehem. u. dessen Geschw. v. Maria Fin-
kenzeller m. Kindern, f. † Elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. Maria
Finkenzeller, f. † Leni u. Georg Schauer sowie Resi u. Paul Dei-
mel sowie Tante Itta v. Fam. Ruth u. Peter Deimel, f. † Josef
u. Maria Furtner v. d. Kindern u. Enkeln, f. † Elt. Georg u. Phi-
lomena u. Schwester Marlene v. Fam. Georg Kammerer, f. †
Gerhard Speckmaier v. d. Angehörigen, f. † Mutter Barbara
Maidl, Stiefvater Heinrich Maidl, Großelt. August u. Barbara
Huber u. Schwiegerelt. Hilde u. Kaspar Huber v. Johanna
Huber m. Familie, f. † Ehem., Vater u. Opa v. Anni Wittmer
m. Fam., f. † Elt., Großelt., Schwester, Schwiegermutter u.
Verw. v. Anni Wittmer, f. † Mutter, Schwiegermutter u. Oma
v. Michaela Wittmer m. Fam., f. † Ehem. u. Vater Josef Danner
v. Ehefr. m. Kindern, f. † Elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. Renate
Danner, f. † Josef u. Irmgard Bergmeier v. Sohn Robert m.
Fam., f. † Ehem., Großelt. u. zwei † Brüder v. Margit Schuh-
bauer, f. † Ehefr. Gertraud u. Sohn Armin v. Helmut Thaler m.
Fam., f. † Helmut u. Melitta Wegezeder v. Helmut Thaler, f.
bds. † Elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. Martin u. Anneliese Berg-
meier, n. Meinung, f. † Ehem., Vater, Opa v. Katharina Steiner
m. Kindern u. Enkeln u. f. bds. † Elt., Schwiegerelt u. Verw. v.
Rosi u. Hans Bergmeier

17:00 Zustorf: Vorabendmesse, Amt f. † Elt. u. Schwester v. Johann
Buchner, f. † Elt., Großelt., Oma Nonetta v. Fam. Fischer u.
Rothbauer, f. † Emil Holzmann v. Fam. Sellmaier, f. † Vater v.
Marianne Widl, f. † Viktor Reksius v. seiner Familie u. z. Ehren
d. Hl. Familie

So. 14.12. 3. Advent (Gaudete)
17:00 Adventsfenster Kinderhaus St. Martin
Mi. 17.12.
19:00 Bußgottesdienst
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Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 10.12.
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 11.12. Hl. Damasus I., Papst
18:00 EUCHARISTIEFEIER
Fr. 12.12. Sel. Hartmann u. Gedenktag unserer lieben Frau in Gua-

dalupe
19:15 Auerbach: EUCHARISTIEFEIER
So. 14.12. 3. Advent (Gaudete)
8:30 EUCHARISTIEFEIER
18:00 Adventskonzert-Vereint im Klang zu einem Weihnachtswun-

der
Mo. 15.12.
17:30 Josefsheim: Taizè-Abendgebet
Di. 16.12. Hl. Sturmius, Abt
19:00 Sakraler Tanz im Evang. Gemeindezentrum, „Himmelsglanz

in Erdentagen”
Mi. 17.12.
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 18.12.
19:00 Bußgottesdienst

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche Wartenberg
Do. 11.12.
19:30 Probe des Gospelchors, Verena Peleska
Do. 18.12.
19:30 Probe des Gospelchors, Verena Peleska

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
Mi. 10.12.
18:00 Auferstehungskirche, Betthupferl zur Adventszeit, v. Aschen/

Team
So. 14.12.
9:00 Christuskirche, Gottedienst, Fritsch
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst mit Krippenspiel - anschl. Kir-

chenkaffee, v. Aschen
Mi. 17.12.
18:00 Auferstehungskirche, Betthupferl zur Adventszeit, v. Aschen/

Team

Jagdgenossenschaft Kirchberg Bekanntmachung

Zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossen fur̈ das Jahr
2025 wird hiermit eingeladen. Am Mittwoch, 14.01.2026 um 19:30
Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) im Gasthaus Mul̈ler in Schröding.
Tagesordnung Jagdjahr 2025:
1. Eröffnung, Begruß̈ung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Schriftfuḧrers und Genehmigung der Niederschrift

ub̈er die Jagdversammlung vom 13.03.2025
3. Kassenbericht und Bericht der Rechnungspruf̈er
4. Entlastung des Vorstandes und Kassenfuḧrers
5. Beschlussfassung ub̈er Verwendung des Jagdpachtschillings im

Geschäftsjahr 2026
6. Neuwahlen der Vorstandschaft (Amtszeit ab 01.04.2026)
7. Beschlussfassung ub̈er Neuanschaffung einer Kehrmaschine bei

Förderung durch das Regionalbudget (ILE)
8. Beschlussfassung ub̈er Bezuschussung der Kitzrettung im Jagd-

bogen I u. II
9. Aussprache der Jagdpächter
10. Wun̈sche und Anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzuneh-
men.
Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnehmen, können
sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. Eine
schriftliche Vollmacht ist dazu erforderlich. Jeder Jagdgenosse kann
nur eine Vollmacht fur̈ sich in Anspruch nehmen.

Johannes Oberndorfer, 1. Jagdvorsteher
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Richard Heidenreich
Erdgas . Flüssiggas . Heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

Badplanung Modernisierungen . Solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384  ·  Fax 9918

IHR
GARTENHELD
KEVIN LINDNER

Baumpflege | Baumfällungen
Heckenpflege | Heckenentfernung | Gartenpflege
Sturmschadenbeseitigung | Wurzelstockfräsungen

Wir freuen uns auf  Ihren Anruf!
Tel. 0162 4026555 · IhrGartenheld@aol.com · www.IhrGartenheld.de

Robert-Weise-Straße 32b  · 85456 Wartenberg

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 13.12./So. 14.12., versieht 

Dr. Wolfgang Rothneiger, Heubergweg 3, Markt Schwaben, Tel. 08121-3404

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.    12.12.  Campus Apotheke OHG, Erding, Bajuwarenstr. 7
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Sa.   13.12.  Paracelsus Apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    Rathaus-Apotheke OHG, Erding, Landshuter Str. 2
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
So.  14.12.  Malven Apotheke, Freisinger Str. 19b, Langenbach
                    Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mo. 15.12.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Di.     16.12.  Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mi.   17.12.   Weltrich’sche Apotheke, Wartenberg, Obere Hauptstr. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Do.   18.12.   Michaeli-Apotheke OHG, Münchener Str. 31, Moosburg
                    Sempt-Apotheke, Erding, Gestütring 19
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Apotheken-Notdienst 0800 0022833

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Telefonseelsorge bei psychischen Notsituationen: 
0800 111 0 111    · 0800 111 0 222   · 116 123
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 116 016

Ab 27.11. 2025
Täglich Christbaumverkauf

Familie Pfanzelt
Forach 2  · 85447 Fraunberg

Jessica & Benjamin Felsl
85456 Wartenberg | Tel. 01512 177 82 95  | alpaka-wartenberg@web.de

Gutschein für eine
Alpakawanderung – ein besonderes
Erlebnis für alle Natur- und Tierliebhaber!
Einfach per E-Mail bestellen und Freude verschenken.

Weihnachtsgeschenk gesucht ?


